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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Meerbusch macht im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich bekannt: 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der 380- kV-Höchstspannungsfreileitung Osterath - Gohrpunkt (Bl. 4206) 

und der 380- kV-Höchstspannungsfreileitung Gohrpunkt - Rommerskirchen (Bl. 4207) 

 

Der Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf vom 29. März 2018 -Az.: 25.05.01.01-07/08-, der 

das o. a. Bauvorhaben betrifft, liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten Plans (einschließlich 

Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 02.07.2018 bis 16.07.2018 einschl. in der Stadt Meerbusch, Wittenberger 

Straße 21, 40668 Meerbusch, Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Abteilung Stadtplanung, Erdgeschoss 

Raum 015, Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 

Uhr zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Gemäß § 27a VwVfG wird zeitgleich der Inhalt der Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Meerbusch 

(www.meerbusch.de) veröffentlicht; der Planfeststellungsbeschluss sowie die auszulegenden Planunterlagen können 

zudem auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf unter http://www.bezreg-

duesseldorf.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html eingesehen werden. Für die 

Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen 

Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist 

maßgeblich. 

Da mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen wären, wird die Zustellung gemäß § 74 

Absatz 5 VwVfG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den bekannten Betroffenen und denjenigen, über deren Einwendungen 

entschieden worden ist, nicht zugestellt. Jedoch gilt der Beschluss mit dem Ende der Auslegungsfrist den 
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Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - VwVfG NRW). 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 

von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch 

angefordert werden (§ 74 Abs. 5 Satz 4 VwVfG). 

Meerbusch, den 30. Mai 2018 

 

In Vertretung 

 

gez. 

 

Michael Assenmacher 

Technischer Beigeordneter 

 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Meerbusch für das Amtsgericht Neuss: 
 
 
Geschäfts-Nr.: 

OB-371-63 
Bitte bei allen Schreiben 
angeben! 

 
 
 
 

 
Amtsgericht Neuss 

 
Bekanntmachung 

 
Straßen.NRW, handelnd für die Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- in Krefeld hat am 

14.11.2017 beantragt, für die bisher nicht gebuchten, in der Gemarkung Ossum-Bösinghoven liegenden 

Grundstücke 

 

Flur 3 Flurstück 296, 277 m² 

Flur 3 Flurstück 302, 169 m² 

 

das Grundbuch anzulegen und die Bundesrepublik Deutschland -Bundesstraßenverwaltung- als Eigentümer 

einzutragen. 
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Neuss, den 25. April 2018 
 
Amtsgericht 
 
gez. 
 
Kienhöfer 
Rechtspflegerin 

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Einwendungen Berechtigter innerhalb einer Frist von einem Monat - vom 

Tage der Veröffentlichung an gerechnet - beim Amtsgericht Neuss, Breite Straße 48, 41460 Neuss, angemeldet und 

glaubhaft gemacht werden. Anderenfalls kann Ihr Recht bei der Anlegung nicht berücksichtigt werden. 
 

 

Meerbusch, den 17 Mai 2018 
 
Stadt Meerbusch 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Michael Assenmacher 
Technischer Beigeordneter 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redaktionelles 
 
Die kommende Sitzung des Rates wird vom 03. Juli 2018 auf den 04. Juli 2018, 17 Uhr, verschoben. Die Sitzung 
findet statt in der Aula der Städtischen Realschule Osterath, Görresstraße 6, 40670 Meerbusch. 
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www.meerbusch.de – Immer auf dem Laufenden 

Das Amtsblatt ist das offizielle Verkündungsorgan der Stadt Meerbusch. Es 

erscheint bei Bedarf und ist kostenlos in den Bürgerbüros (Büderich, Dr.-

Franz-Schütz-Platz 1 / Lank-Latum, Wittenberger Straße 21 / Osterath, 

Hochstraße 12) erhältlich. Daneben hängt es in den öffentlichen Bekannt-

machungskästen der Stadt Meerbusch zur Einsichtnahme aus. Ferner kann 

das Amtsblatt unter nebenstehender Telefon-Nr. angefordert  werden. 

Das Amtsblatt kann auch im Internet unter der Adresse 

„www.meerbusch.de“ eingesehen werden und ist dort auch als kostenloser 

Download abrufbar. 

 


